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Ein Thema von zunehmender Bedeutung

> Prognose:
– Bis zum Jahre 2050 nimmt die Zahl Demenzkranker um

144 % zu
– Oberschenkelhalsfrakturen um 125 % (Fritz Beske

Institut 2009)

> Politische und rechtliche Bedeutung:
– Recht auf persönliche Freiheit und Teilhabe zentraler

Schutzauftrag
– Massengeschäft für Betreuungsgerichte
– Verdeckt: häusliche Betreuung und FEM

– Behindertenrechtskonvention
> Wissensbestände:

– Belastung
– Risiken
– „Alternativen“
– Hilfsmittel
– Kooperation
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Industrie: Produktentwicklung

Reduzierung
Freiheitsentziehender

Maßnahmen

Gesetzgebung und Rechtsprechung

z.B.:BGH Rechtssprechung

Träger: Qualitätsmanagementansätze

Medien: Wettbewerbe & Kampagnen

Bildungssektor:

Schulung und Qualifikation

Internationale Organisationen

Elder abuse Awarenessday

Professionen und Wissenschaft:

Qualitätsstandards und Leitlinien

Konzertierte Bemühungen

Forschung: national und international
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Die Promotoren

Bund & Länder

NGOs

Einrichtungs-
träger

Aufsichtsinstanzen

Justiz

Forschung

Pflege
ohne Gewalt

Prüfinstrumente

Garmisch
Patenkirchener

Weg

Hilde

PräFix
FreiMut

Konfetti
im Kopf
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Zusammenwirken verantwortlicher Akteure vor Ort

Einrichtung
Individuelles Assessment

-interne Standards
-Riskmanagement

Betreuer/in
-Wohl des Betroffenen

-Individuelle Abklärung

Heimaufsicht/MDK
-Beratung

-Auswertung der Aufzeichnungen

Betreuungsgericht
-Prozedurale Legitimation

- Übernahme fachlicher Leitlinien
in Begründungsanforderungen

Behandelnde Ärzte
-Berücksichtigung
ärztlicher Leitlinien

-Verordnung
-erforderlicher Hilfsmittel
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Nationale Formen von Standards und
Leitlinien im Gesundheitswesen
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www.buko-qs.de

www.kda.de

Handlungsempfehlungen

DEDwww.vincentz.net

„Evidenzbasierte Praxisleitlinie zur
Vermeidung von freiheitsein-
schränkenden Maßnahmen in der
beruflichen Altenpflege“
(Köpke, Meyer 2009)

www.pfv-nord.uni-bremen.de/projekt6.htm

www.stmas.bayern.de/pflege/pfl
egeausschuss/fem-leitfaden.pdf
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Desiderate

> Altersbilder: „Pflegefall“,

> Aufpasserrollen: „Es darf nichts passieren“

> Mitverantwortung: „ärztlich angeordnet, gerichtlich genehmigt“

> Routinen: z.B. Bremen - 100% Genehmigung von Anträgen gem. § 1906
Abs. 4 BGB

> Kommunikation: Verständigung über Risiken kompliziert

> Neutralisationstechniken: fürsorgerisch motiviert

> Koordinierte Qualitätssicherung: multidisziplinär, institutionsübergreifend

> Wissensbestände: nicht überall bekannt

> Rechtssprechung: z.T. restriktiv und teilhabefeindlich
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Grundlegende Strategien

Multidisziplinäre

QE und QS Ansatze

Qualifizierung

Haltungen
und Altersbilder

Weiterentwicklung
des Betreuungsrechts
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Vision 1: Gemeinsames Wissen

Nullfixierung möglich!

Das Wissen teilen:
-Angehörige
-Alle Mitarbeiter
-behandelnde Ärzte
-Betreuer
-Richter
-Kommunalpolitiker
-Aufsicht
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Vision 2: Zusammenwirken

Wissens-
bestände

Rechtliche Grundlagen - Werthaltungen

Praxis

Haltungen
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Commitment:
Freiburger Erklärung

1. Wir stellen die Menschenwürde und die Lebensqualität auf Pflege angewiesener Menschen in
den Mittelpunkt unseres gemeinsamen Handelns. Fixierungsmaßnahmen tangieren beides.

2. Wir fördern wo möglich die Selbstständigkeit und Mobilität von Bewohnerinnen und Bewohnern von
Pflegeheimen. Wir wissen, dass der Erhalt der Mobilität ist die wichtigste Voraussetzung dafür
ist, Sturzgefahren vorzubeugen. Fixierungen, die mit Sturzgefahren begründet werden
entbehren in aller Regel einer fachlichen Berechtigung. Es stehen ausreichend
Vorsorgemaßnahmen und Alternativen zur Fixierung zur Verfügung.

3. Wir verwenden Freiheitsentziehende Maßnahmen nur als ultimatio ratio, als letzte
Behandlungsmethode bei dokumentierter erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung. Wir sehen
sie als ungeeignet Maßnahme zur Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten.

4. Wenn wir Freiheitsentziehende Maßnahmen ergreifen und mitverantworten, werden wir sie nur
dann und dort einsetzen, wenn und wo alle maßgeblichen ethischen, fachlichen und rechtlichen
Gesichtspunkte beachtet und gegeneinander abgewogen wurden. Wir dokumentieren dies und
verpflichten uns, unsere Entscheidungen in kurzen Abständen immer wieder zu überprüfen.

5. Wir berücksichtigen bei unseren Entscheidungen die aktuellen Wissensbestände, die für eine
menschwürdige und fachlich fundierte Begleitung maßgeblich sind und bilden uns entsprechend
fort.

6. Wir sehen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit aller entscheidungsrelevanten Akteure
- der Betroffenen, ihrer Angehörigen, den Bevollmächtigten und Betreuern, Pflegekräften,
Ärzten, Therapeuten, Gerichten. Wir verpflichten uns zur Zusammenarbeit, um eine für den
Betroffenen Entscheidung zu treffen, die ihnen gerecht wird.

7. Für unseren Alltag orientieren wir uns an transparenten und verbindlichen Leitlinien für unser
Handeln. Sie machen ein abgestimmtes Vorgehen möglich und geben Handlungssicherheit im
Alltag.
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Danke für
die Aufmerksamkeit


